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Gemeindeversammlung Rüschlikon Nr. 01/25 vom Montag, 16. Juni 2025 
20.00 – 21.00 Uhr, im Hotel Belvoir 
 
 

 
Vorsitz: Gemeindepräsident Dr. Fabian Müller 
 
Protokoll: Gemeindeschreiber Benno Albisser 
 
Stimmberechtigte: 3457 (1647 Männer und 1810 Frauen) 
 
Anwesende: 80 (2.3 %) 
 
Stimmenzählende: - Peter Della Putta 

 
 

 
Traktanden 
 
1. Umsetzungsvorlage Einzelinitiative «Street Workout-Anlage auf dem Gemein-

degebiet von Rüschlikon» – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung 
vom 16. Juni 2025 

1 

2. Rechnung 2024 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 
16. Juni 2025 

2 

3. Anfragen / Umfrage / Informationen  
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Begrüssung 
 
Der Gemeindepräsident begrüsst alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur heutigen Rech-
nungs-Gemeindeversammlung. 
 
Der Präsident stellt sodann fest, dass die Publikation der heutigen Gemeindeversammlung recht-
zeitig erfolgte sowie die Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung stattgefunden hat. Zu allen 
traktandierten Geschäften liegt zudem eine gedruckte Weisung vor. Gegen das Protokoll der Ge-
meindeversammlung vom 3. Dezember 2024 sind keine Einsprachen erfolgt. 
 
Er fordert alle Nicht-Stimmberechtigten auf, sich zu den zur Verfügung stehenden Sitzplätzen zu 
begeben. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig. 
 
 
 
 

Initiativen, Anfragen A2.02.03 
 

Einzelne Liegenschaften und Grundstücke L2.02.02 
 

1. Umsetzungsvorlage Einzelinitiative «Street Workout-Anlage auf dem Ge-
meindegebiet von Rüschlikon» – Genehmigung durch die Gemeindever-
sammlung vom 16. Juni 2025 

1 

 

 

Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, an der Gemeindeversammlung über die Um-
setzungsvorlage «Street Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon» zu be-
schliessen. 
 
 

Abstimmungsfrage 
 
Wollen Sie die Umsetzungsvorlage zur Einzelinitiative «Street Workout-Anlage auf dem Gemein-
degebiet von Rüschlikon» annehmen? 
 
 

Die Vorlage in Kürze 
 
Alexander Meier hat am 11. April 2023 die Einzelinitiative «Street Workout-Anlage in der alten 
Badi» eingereicht. Sie verlangte, dass die Gemeinde eine Street Workout-Anlage bei der See-
uferanlage im Bereich «alte Badi» einrichtet. Eine Street Workout-Anlage ist ein Areal mit vielsei-
tig nutzbaren Outdoor-Fitnessgeräten, an welchen ein funktionelles Training mit dem eigenen 
Körpergewicht ausgeübt werden kann. 
 
Am 5. Dezember 2023 wurde die Einzelinitiative «Street Workout-Anlage in der alten Badi» von 
der Gemeindeversammlung in «Street Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschli-
kon» umbenannt und angenommen. Der Gemeinderat erhielt damit den Auftrag, innert 18 Mona-
ten eine entsprechende Umsetzungsvorlage auszuarbeiten und den Stimmberechtigten zur Ab-
stimmung vorzulegen. 
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Der Gemeinderat erachtet das Areal Moos (Grundstück Kat. Nr. 4408) dank der bereits vorhan-
denen Sport- und Schulinfrastruktur und seiner Nähe zum Naherholungsgebiet als idealen Stand-
ort für die Schaffung einer Street Workout-Anlage. Im südlichen Bereich des Areals, angrenzend 
an das ligataugliche Naturrasenfeld, befindet sich eine circa 700 m2 grosse Tartanfläche, welche 
sich aufgrund ihres ebenen Terrains – Stand heute – ideal für eine Street Workout-Anlage eignen 
würde. 
 
Die Gemeinde sieht die Schaffung einer Street Workout-Anlage mit einer ausgewogenen Aus-
wahl an geeigneten Fitnesselementen vor. Die Anlage, welche aus einem Hauptfitnessgerüst, 
mehreren Reckstangen in unterschiedlichen Höhen, Trainingsbänken und weiterem Fitnesszu-
behör bestehen soll, ist für eine Fläche von 56 m2 ausgelegt. Die Street Workout-Anlage ist ei-
nerseits so konzipiert, um Fitnessbegeisterten das beste Trainingserlebnis zu bieten und ander-
seits so gestaltet, um der angrenzend beheimateten Sekundarschule, lokalen Vereinen und Indi-
vidualsportlern eine alternative, unkomplizierte und kostenfreie Sportaktivität auf dem Areal Moos 
zu ermöglichen. 
 
Die Tartanfläche auf dem Areal Moos, welche aktuell keinem sportlichen Zweck dient, wird auch 
als wichtige Platzreserve für das Projekt «Erweiterung der Sportanlage Moos» betrachtet. Der 
Gemeinderat plant aktuell im Zusammenhang mit der Erweiterung der Sportanlage Moos die 
Durchführung eines Projektwettbewerbs, in welchem auch die Schaffung oder Beibehaltung einer 
Street Workout-Anlage Bestandteil sein wird. Im Zuge der Durchführung des Projektwettbewerbs 
erfolgt unabhängig von der Annahme oder Ablehnung dieser Vorlage nochmals eine gesamtheit-
liche Betrachtung des Moos-Areals, was Auswirkungen auf die langfristige Positionierung der 
Street Workout-Anlage haben könnte. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt die Ablehnung dieser Umsetzungsvorlage. Er betont ausdrücklich, 
dass es ihm dabei nicht um das Anliegen als solches geht. Der Gemeinderat erachtet eine Street 
Workout-Anlage als sinnvolle und zeitgemässe Sportinfrastruktur. Er möchte eine solche Anlage 
jedoch unabhängig von der Initiative und als Teil des Gesamtprojekts «Erweiterung der Sportan-
lage Moos» projektieren und gestalten. Auf diese Weise erhält der Gemeinderat eine grössere 
inhaltliche, zeitliche und räumliche Flexibilität in Bezug auf das Moos-Areal. 
 
 

Erläuterung der Vorlage 
 
Ausgangslage 
 
Alexander Meier hat am 11. April 2023 die Einzelinitiative «Street Workout-Anlage in der alten 
Badi» eingereicht. Sie verlangte, dass die Gemeinde eine Street Workout-Anlage bei der See-
uferanlage im Bereich «alte Badi» einrichtet. Eine Street Workout-Anlage ist ein Areal mit vielsei-
tig nutzbaren Outdoor-Fitnessgeräten, an welchen ein funktionelles Training mit dem eigenen 
Körpergewicht ausgeübt werden kann. 
 
Am 5. Dezember 2023 wurde die Einzelinitiative «Street Workout-Anlage in der alten Badi» von 
der Gemeindeversammlung in «Street Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschli-
kon» umbenannt und angenommen. Der Gemeinderat erhielt damit den Auftrag, innert 18 Mona-
ten eine entsprechende Umsetzungsvorlage auszuarbeiten und dem Souverän zur Abstimmung 
vorzulegen. 
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Umsetzungsvorlage 
 
Projektbeschrieb 

Der Gemeinderat erachtet das Areal Moos (Grundstück Kat. Nr. 4408) dank der bereits vorhan-
denen Sport- und Schulinfrastruktur und seiner Nähe zum Naherholungsgebiet als idealen Stand-
ort für die Schaffung einer Street Workout-Anlage. Das Areal Moos ist ein wichtiger Ort für Sport 
und Erholung im Siedlungsgebiet, bietet es doch bereits heute, dank ruhigen Aufenthaltsberei-
chen mit einem üppigen Baumbestand, Raum für Spaziergänge und individuelle Sportaktivitäten. 
 
Im südlichen Bereich des Areals, angrenzend an das ligataugliche Naturrasenfeld, befindet sich 
eine circa 700 m2 grosse Tartanfläche, welche sich aufgrund ihres ebenen Terrains – Stand heute 
– ideal für eine Street Workout-Anlage eignen würde. Einzig eine direkte Erschliessung von den 
asphaltierten Wegflächen zur Tartanfläche fehlt heute und müsste gegebenenfalls nachgerüstet 
werden. 
 

 
 
Die Gemeinde sieht die Schaffung einer Street Workout-Anlage mit einer ausgewogenen Aus-
wahl an geeigneten Fitnesselementen vor. Die Anlage, welche aus einem Hauptfitnessgerüst, 
mehreren Reckstangen in unterschiedlichen Höhen, Trainingsbänken und weiterem Fitnesszu-
behör besteht, ist für eine Fläche von 56 m2 und Abmessungen von 7 x 8 m ausgelegt, wobei die 
Sicherheitsabstände zwischen allen Elementen gemäss den gültigen Sicherheitsnormen einge-
halten werden. Ein Fallschutzboden sorgt zudem dafür, dass die freie Zugänglichkeit der Anlage 
gewährleistet ist und eine Altersbeschränkung entfällt. 
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Visualisierung TigerFitness 

 
 
Die Street Workout-Anlage ist einerseits so konzipiert, um Fitnessbegeisterten das beste Trai-
ningserlebnis zu bieten, und anderseits so gestaltet, um der angrenzend beheimateten Sekun-
darschule, lokalen Vereinen und Individualsportlern eine alternative, unkomplizierte und kosten-
freie Sportaktivität auf dem Areal Moos zu ermöglichen. 
 
Für den Gemeinderat ist es wichtig, dass es sich um eine Street Workout-Anlage handelt, welche 
sich individuell erweitern sowie mit zusätzlichem Zubehör kombinieren lässt, aber im Bedarfsfall 
auch ohne grössere Baumassnahmen und Schädigungen verschieben lassen würde. Diese Fak-
toren sind wichtige Voraussetzungen, da der Gemeinderat aktuell die Durchführung eines Pro-
jektwettbewerbs für die Erweiterung der Sportanlage Moos vorbereitet, in welchem auch die Er-
richtung einer Street Workout-Anlage Bestandteil sein wird. Die heute bevorzugte Tartanfläche 
wird auch als wichtige Platzreserve für das Projekt «Erweiterung der Sportanlage Moos» betrach-
tet.  
 
Im Zuge der Durchführung des Projektwettbewerbs erfolgt unabhängig von der Annahme oder 
Ablehnung dieser Vorlage nochmals eine gesamtheitliche Betrachtung des Moos-Areals, was 
Auswirkungen auf die langfristige Positionierung der Street Workout-Anlage haben könnte. Dies 
ist der Grund, weshalb der Gemeinderat die vorliegende Umsetzungsvorlage der Einzelini-
tiative ablehnt. Denn wenn der Gemeinderat die Street Workout-Anlage – welche er für eine 
sinnvolle und zeitgemässe Sportinfrastruktur hält – unabhängig von der Initiative und als Teil des 
Gesamtprojekts projektieren und gestalten kann, erhält er eine grössere inhaltliche, zeitliche und 
räumliche Flexibilität in Bezug auf das Moos-Areal. 
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Kosten 
 
Schätzung der Baukosten 

Die zu erwartenden Baukosten belaufen sich mit einer Genauigkeit von ±10% auf CHF 45'000.00. 

Sie setzen sich auf Basis von Offerten und Kostenschätzungen zusammen. 

 

Folgekosten für die Gemeinde 

Für die Gemeinde entstehen jährlich personelle und betriebliche Folgekosten von rund 
CHF 2'000.00. 
 
Förderbeiträge 

Das kantonale Sportamt fördert in der Regel den Bau von frei zugänglicher Sportinfrastruktur wie 
Street Workout-Anlagen für individuell Sporttreibende mit Pauschalbeiträgen. Sofern die Unter-
stützungsbedingungen eingehalten werden, ist ein Förderbeitrag bis zu CHF 15'000.00 möglich. 
 
 

Abstimmungsempfehlung 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Umsetzungsvorlage Einzelinitiative 
«Street Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon» abzulehnen. 
 
Referent ist Simon Egli, Gemeinderat Liegenschaften. 
 
 
Rüschlikon, 26. März 2025 Gemeinderat Rüschlikon 
 Dr. Fabian Müller Benno Albisser 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 

Gutachten der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die RPK begrüsst, dass das Anliegen der Initiative im Rahmen der Sportstättenplanung umge-
setzt werden soll, die der Gemeinderat im April mit einem Architekturwettbewerb gestartet hat. 
Der Aufschub, den die Umsetzung des Anliegens durch dieses Vorgehen erfährt, rechtfertigt sich 
durch eine koordinierte Planung aller sportlichen Bedürfnisse, die im Rahmen dieses Prozesses 
abgedeckt werden sollen. Die RPK erachtet das Anliegen daher als erfüllt und unterstützt den 
Antrag des Gemeinderats. 
 
 
Rüschlikon, 22. April 2025 Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon 
 Bernhard Schneider Gian Andrea Semadeni 
 Präsident Vizepräsident 
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Präsentation 
 
Der Gemeinderat Liegenschaften erläutert die Vorlage nochmals in Kürze und verweist auf die 
Weisung zur heutigen Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat erachte das Areal Moos dank 
der bereits vorhandenen Sport- und Schulinfrastruktur als idealen Standort. Im Zusammenhang 
mit der nun geplanten Erweiterung der Sportanlage Moos (Dreifach-Turnhalle, ligataugliche Fuss-
ballfelder, Spiel- und Aufenthaltsflächen für öffentliche Nutzung) wäre eine Street Workout-An-
lage bereits inkludiert. Aus diesen Gründen empfiehlt der Gemeinderat, die Umsetzungsvorlage 
Street Workout-Anlage abzulehnen. 
 
Der RPK-Präsident verweist auf das Gutachten und verlangt das Wort nicht. 
 

 
Diskussion 
 
Die Diskussion wird nicht verlangt. 
 

 
Abstimmung 
 
1. Die Einzelinitiative «Street Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon», ein-

gereicht durch den Initianten Alexander Meier, wird mit einer Gegenstimme und fünf Enthal-
tungen grossmehrheitlich abgelehnt. 

 

 
Beschluss 
 
1. Die durch den Initianten Alexander Meier (heute nicht mehr wohnhaft in Rüschlikon) einge-

reichte Einzelinitiative «Street Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon» 
wird abgelehnt. 

 
2. Protokollauszug an: 

- Bereich Liegenschaften (aktenführend) 
- Dossiers A2.02.03 und L2.02.02 (Verschwiegenheitsgrad 3) 
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Rechnungen, Voranschläge F3.06.04 
 

2. Rechnung 2024 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 
16. Juni 2025 

2 
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Präsentation 
 
Der Gemeinderat Finanzen fasst in seiner Präsentation zur Rechnung 2025 die wichtigsten 
Punkte zusammen und stellt fest, dass das Resultat als ausserordentlich einzustufen sei. Dies 
vor allem aufgrund von massiven Steuereingängen aus «Steuern früherer Jahre». Die Gemein-
definanzen im Allgemeinen seien strukturell stabil und solide. Für die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit bedankt er sich insbesondere bei seiner Abteilung, aber auch bei allen anderen Abtei-
lungen und seinen Ratskollegen. 
 
Der RPK-Präsident spricht seinen Dank an die Abteilung Finanzen aus. Die Zusammenarbeit 
sei immer sehr angenehm und professionell. Die RPK schätze die stets proaktiven Informationen. 
Das Resultat 2024 sei mit Vorsicht zu geniessen, es handle sich um einen Einmaleffekt und sei 
in dieser Form als nicht nachhaltig einzustufen. Trotzdem stelle er fest, dass man die Ausgaben 
im Griff habe. Die RPK habe keine Vorbehalte dem vorliegenden Rechnungsabschluss gegen-
über. 
 

 
Diskussion 
 
Ein Stimmberechtigter erkundigt sich nach dem aktuellen Kostenstand des Projekts Bahnhof 
Süd. 
 
Der Gemeinderat Liegenschaften informiert, dass der Kredit aktuell mit rund 2 Mio. Franken 
überschritten sei. Gründe dafür seien ein Schaden wegen Erdverschiebungen beim Bahntrassee 
(es werde rechtlich abgeklärt, wo die Schuld liege) sowie eine Bauteuerung von rund 18% seit 
der Kreditgenehmigung an der Urne. 
 
Die Diskussion zur Rechnung 2024 wird nicht weiter verlangt. 
 

 
Abstimmung 
 
Die Jahresrechnung 2024 der politischen Gemeinde (inkl. Schule) sowie die Sonderrechnungen 
werden einstimmig genehmigt. 
 

 
Beschluss 
 
1. Die Jahresrechnung 2024 der politischen Gemeinde (inkl. Schule) mit einem Aufwand von 

Fr. 84'734'189.34 und einem Ertrag von Fr. 123'942'529.62 wird genehmigt. 
 
2. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 20'749'241.45 und 

Einnahmen von Fr. 1'175'000.44 wird genehmigt. 
 
3. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen mit Ausgaben von Fr. 6'921'466.56 und Ein-

nahmen von Fr. 9'932'800.00 wird genehmigt. 
 
4. Protokollauszug an: 

- Abteilung Finanzen (aktenführend) 
- Dossier F3.06.04 (Verschwiegenheitsgrad 3) 
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3. Anfragen / Umfrage / Informationen  
 
Anfragen 
 
Es sind keine Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz eingegangen. 
 

 
Umfrage 
 
Eine Stimmberechtigte erkundigt sich nach dem «wie weiter» beim Nidelbad? 
 
Der Gemeindepräsident erklärt, dass das Nidelbad eine eigenständige Stiftung ist und somit 
auch eine eigene Agenda führt. Der Gemeinderat sei aber mit Interesse im regelmässigen Aus-
tausch mit den Verantwortlichen des Nidelbad. 
 
Eine Stimmberechtigte stört sich am fehlenden Platz in der Rüschliker Badi, insbesondere an 
sehr heissen Sommertagen. Sie stelle fest, dass viele Auswärtige die einheimische Badi aufsu-
chen, sie vermute aufgrund dessen, dass kein Eintritt verlangt werde. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt der Dame, dass das Thema des öfters schon im Gemeinderat 
diskutiert wurde. Bis anhin sei der Rat übereingekommen, am jetzigen System festhalten zu wol-
len. Die Haltung sei aber sicher nicht «in Stein gemeisselt». Er stelle aber auch fest, dass das 
Problem in anderen Gemeinden ebenso vorherrsche, auch in Gemeinden, welche Eintritt verlan-
gen würden. 
 
Eine Stimmberechtigte hat zum Thema Badi eine Anschlussfrage. Könnten die Badi-Öffnungs-
zeiten während der Saison ausgedehnt werden? Sie würde das sehr begrüssen. 
 
Der Gemeinderat Liegenschaften erklärt, dass die Öffnungszeiten auf einem seit vielen Jahren 
im Grundbuch eingetragenen Servitut mit den Nachbarn beruhen. Bemühungen mit den Nach-
barn für verlängerte Öffnungszeiten seien bis anhin erfolglos geblieben. 
 
Eine Stimmberechtigte möchte wissen, ob eine weitere Kindertagesstätte geplant sei. 
 
Der Gemeinderat Bildung hält fest, dass die zwei Gruppen der Kinderkrippe Suntenwiese eine 
Warteliste habe. Eine Erweiterung auf eine dritte Gruppe werde derzeit geprüft, aufgrund des 
erneuten Geburtenrückgangs sei man aber abwartend. 
 
Eine Stimmberechtigte stellt fest, dass in der alten Badi der viele Abfall zu einem Dauerzustand 
werde. Sie würde vermehrte Kontrollen erwarten. 
 
Die Gemeinderätin Infrastruktur/Sicherheit ist sich des Problems bewusst. Der Werkhof 
sammle die Abfälle täglich ein. Sie könne nur an alle appellieren, den Müll ordentlich zu entsor-
gen. 
 
Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
 

 
  






